
- die Praxisorganisation von der Hochschule für Soziale Arbeit FHNW anerkannt ist,
- der/die AusbildnerIn in der Praxis zugelassen ist, resp. die Kriterien erfüllt und
- die geforderten Rahmenbedingungen erfüllt sind (z.B. zeitlicher Umfang).
Arbeitsrechtliche Fragen sind in einem Arbeitsvertrag, der zwischen der Praxisorganisation und dem Studenten/der Studentin erstellt wird, zu regeln. 

Bitte Formular bis spätestens 15. Januar für das FS und 15. Juni für das HS an praxisausbildung.sozialearbeit@fhnw.ch schicken.

Datum, Unterschrift: 

Wochenarbeitsstunden bei 100%: 

Coach Praxisphase:

Coach Hochschule: 

Hinweis

Eine Ausbildungsvereinbarung wird ausgestellt, wenn:

Name der Organisation: 

Adresse:

PLZ/Ort:

E-Mail Adresse:

Telefonnummer: 

Organisationsleitung:

Stellenprozent:

Antrag auf Ausbildungsvereinbarung für die Praxisphase in Anlehnung zum regulären BA 

Name, Vorname Studierende:

Praxisausbildungszeit: von: bis:

Herbstsemester FrühlingssemesterIch besuche die Supervision im:
Verbindliche Anmeldung auf dem Dokument "Termine und Ablauf Supervision"

Adresse, PLZ/Ort
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